
Allgemeine Geschäftsbedingungen „AGB Unwetterzentrale“

für Leistungen der Unwetterzentrale

der UBIMET GmbH

§ 1
Anwendungsbereich dieser AGB

1. Diese Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche Geschäftsbezie-
hungen zwischen der UBIMET GmbH (nachfolgend „UBIMET“) und 
Kunden, die Leistungen von oder in Zusammenhang mit der Unwet-
terzentrale zum Gegenstand haben (nachfolgend „Informationsver-
träge“), insbesondere Unwetterwarnungen unter Verwendung des In-
ternetangebots unter „www.unwetterzentrale.at“ (nachfolgend „Inter-
netangebot“) sowie per E-Mail, SMS oder Telefax. Die AGB gelten 
auch  für  künftige  Geschäftsbeziehungen  mit  demselben  Kunden, 
ohne dass UBIMET in jedem Einzelfall darauf verweisen muß.

2. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen des Kunden werden nur dann und insoweit Ver-
tragsbestandteil,  als UBIMET ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich 
zugestimmt hat.  Diese Zustimmungserfordernis gilt  in  jedem Fall, 
beispielsweise auch dann, wenn UBIMET in Kenntnis der AGB des 
Kunden die Leistungen vorbehaltlos erbringt.

3. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden 
(einschließlich  Nebenabreden,  Ergänzungen  und  Änderungen) 
haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. Derartige individuelle 
Vereinbarungen bedürfen zwingend eines schriftlichen Vertrags bzw. 
einer schriftlichen Bestätigung durch UBIMET.

4. Änderungen der AGB werden Kunden, mit denen UBIMET in laufen-
der Geschäftsbeziehung steht, per E-Mail oder in sonstiger schriftli-
cher Form bekannt gegeben. Die Änderungen treten einen Monat 
nach ihrer Bekanntgabe in Kraft. Innerhalb dieser Monatsfrist haben 
die Kunden das Recht, den Änderungen der AGB schriftlich zu wi-
dersprechen,  andernfalls  die bekannt  gegebenen Änderungen als 
Vertragsbestandteil gelten.

§ 2
Abschluss von Informationsverträgen

1. UBIMET schließt Informationsverträge im Sinne von § 1 Abs. 1. nur 
ab, wenn es sich bei dem Kunden um Unternehmen, insbesondere 
juristische Personen, Behörden etc. handelt, die nicht als Verbrau-
cher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes gelten.

2. Die Bestellung der Leistungen durch den Kunden gilt als verbindli-
ches  Vertragsangebot,  sofern  sich  aus  der  Bestellung  oder  den 
sonstigen Vereinbarungen nichts anderes ergibt.

3. UBIMET ist  berechtigt,  dieses Vertragsangebot  innerhalb von vier 
Kalenderwochen nach seinem Zugang anzunehmen. Erfolgt die An-
nahme nach Ablauf der Frist und sieht sich der Kunde deshalb nicht 
mehr an sein Angebot gebunden, so hat er dies unverzüglich schrift-
lich mitzuteilen; ansonsten gilt der Vertrag als geschlossen.

4.Die  Annahme  erfolgt  durch  schriftliche  Auftragsbestätigung  oder 
durch  Übersenden  einer  Rechnung  von  UBIMET.  Unerhebliche 
Änderungen,  z.  B.  technischer  oder  optischer  Art,  bleiben 
vorbehalten und begründen keine Abweichung von der Bestellung 
bzw. dem vereinbarten Leistungsinhalt.

§ 3
Leistungsbeschreibung/Lieferfähigkeitsvorbehalt

1. UBIMET erbringt ihre Leistungen nach den anerkannten Regeln der 
meteorologischen Wissenschaft und Technik. Aufgrund der Vielzahl 
der das Wetter beeinflussenden Faktoren kann die tatsächliche Wet-
terlage aber  nicht  in  jedem Fall  verlässlich vorhergesagt  werden. 
Ebenso wenig ist es nicht immer möglich, im Nachhinein die Wetter-
lage genauestens nachzuvollziehen. Vielmehr stellen die Leistungen 
von UBIMET Prognosen dar, die sich auf die Erfahrung mit gewissen 
Wahrscheinlichkeiten stützen. Abweichungen von der tatsächlichen 
Wetterlage sind nicht zu vermeiden.

2. UBIMET übernimmt demzufolge keine wie immer geartete Haftung 
gegenüber dem Kunden bzw. mit diesem verbundenen dritten Partei-
en im Zusammenhang mit der allfälligen Nichtübereinstimmung von 
meteorologischen Daten mit der tatsächlich eintretenden bzw. in der 
Vergangenheit eingetretenen Wetterlage.

3. UBIMET bezieht meteorologische Informationen auch von Drittanbie-
tern. Erhält UBIMET aus von UBIMET nicht zu vertretenden Gründen 
die  Leistungen  dieser  Drittanbieter  nicht,  nicht  richtig  oder  nicht 

rechtzeitig, so ist  UBIMET berechtigt,  diese Informationen, soweit 
das möglich ist, anderweitig, z.B. im Falle der Nichtbelieferung mit 
Stationswerten diese Werte von anderen, nächstgelegenen Wetter-
stationen zu beziehen und/oder auf den Standort der Wetterstation 
berechnete Werte zu übermitteln. Dies gilt auch, wenn von UBIMET 
betriebene Wetterstationen ausfallen sollten. Ist eine Ersatzbeschaf-
fung nicht möglich, ist UBIMET berechtigt, ihre Leistungen (bei einer 
auftragsbezogen kurzfristigen Nichtverfügbarkeit von Daten) um die 
Dauer der Behinderung hinaus zu schieben oder, insbesondere bei 
einer zu erwartenden dauerhaften Nichtverfügbarkeit von Daten, we-
gen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag ganz oder teilweise 
zurückzutreten. Gleiches gilt, wenn die Leistung von UBIMET auf-
grund höherer Gewalt oder aufgrund der Störung von Übertragungs-
wegen außerhalb ihrer Systemgrenzen (insbesondere des Internets 
oder Telekommunikationsnetzen) nicht erbracht werden kann. UBI-
MET wird den Kunden bei dauerhafter Nichtverfügbarkeit von Daten 
umgehend auf elektronischem oder sonstigem schriftlichem Wege 
informieren.

§ 4
Leistungen von UBIMET

1. UBIMET erstellt fortlaufend meteorologische Informationen (nachfol-
gend: „Informationen“) für das Gebiet der Republik Österreich. Die 
Informationen beinhalten insbesondere Angaben zur voraussichtli-
chen Entwicklung von Regen, Schnee, Gewittern, Wind und Glatteis-
regen (nachfolgend: „Unwetterwarnungen“), die die im Internetange-
bot veröffentlichten Schwellenwerte überschreiten. UBIMET hält die 
Informationen  nach  Maßgabe  der  nachfolgenden  Bestimmungen 
zum Abruf durch den Kunden bereit bzw. übermittelt diese an den 
Kunden.

2. UBIMET hält die Informationen im Internetangebot unter www.unwet-
terzentrale.at zum Abruf durch den Kunden bereit. Dabei werden all-
gemeine Informationen im freien Bereich des Internetangebots, spe-
zifische Informationen in einem geschützten Bereich des Internetan-
gebots bereitgehalten.

a) Zu den allgemeinen Informationen im freien Bereich des In-
ternetangebots  zählen insbesondere allgemeine Informatio-
nen die vorherrschende Warnsituation in den Bundesländern 
und Bezirken Österreichs betreffend.

b) Zu den spezifischen Informationen im geschützten Bereich 
des Internetangebots zählen insbesondere detailliertere Un-
wetterwarnungen für die gewarnten Gemeinden Österreichs. 
UBIMET stellt  dem Kunden dafür eine Nutzerkennung und 
ein Passwort zur Verfügung, mit dem der Kunde Zugang zum 
geschützten Bereich des Internetangebots erhält.

3. Je nach Art des Abonnements übermittelt UBIMET zusätzlich Unwet-
terwarnungen unter Verwendung von Telekommunikationseinrichtun-
gen an den Kunden und/oder weitere Nutzer.
UBIMET übermittelt die Unwetterwarnungen nach Wahl des Kunden

a) als Textnachricht (SMS) an eine vom Kunden angegebene 
Mobilfunknummer und/oder
als Textnachricht an eine vom Kunden angegebene Telefax-
Nummer und/oder
als Textnachricht an eine vom Kunden angegebene E-Mail-
Adresse.

b) Die zulässige Anzahl der Nutzer ergibt sich aus Vereinbarun-
gen, die zwischen UBIMET und dem Kunden getroffen wur-
den.

c) Basis für die Übermittlung sind ausschließlich die vom Kun-
den angegebenen und von UBIMET in der Auftragsbestäti-
gung genannten  E-Mail-Adressen, Mobilfunk-  und Telefax-
Nummern sowie das vom Kunden im Angebot angegebene 
Warngebiet.

aa) Der Kunde ist berechtigt, durch schriftliche oder per 
E-Mail übermittelte Erklärung die  Änderung der  in 
der Auftragsbestätigung angegebenen E-Mail-Adres-
sen, Mobilfunk- oder Telefax-Nummern zu beantra-
gen.
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bb) UBIMET informiert  den Kunden per E-Mail, sobald 
die beantragte Änderung vorgenommen wurde. Ab 
Versand der  E-Mail-Information durch UBIMET er-
folgt die Übermittlung der Informationen an die in der 
E-Mail-Information genannten E-Mail-Adressen, Mo-
bilfunk- oder Telefax-Nummern.

cc) Der Kunde ist verpflichtet, die von ihm mitgeteilten 
E-Mail-Adressen, Mobilfunk- oder Telefax-Nummern 
mit den in der E-Mail-Information nach Ziff. bb) ge-
nannten E-Mail-Adressen,  Mobilfunk- oder  Telefax-
Nummern unverzüglich nach Erhalt der E-Mail-Infor-
mation zu vergleichen und bei Abweichungen eine 
Änderung nach Ziff. aa) zu beantragen.

4. UBIMET weist den Kunden ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei 
den zur Verfügung gestellten Informationen nicht um amtliche War-
nungen  handelt,  die  z.B.  von  staatlichen  Behörden  ausgegeben 
und/oder verbreitet werden. Sofern der Kunde auf amtliche Wetter-
warnungen angewiesen und/oder zu deren Bezug verpflichtet  ist, 
kann er dieser Verpflichtung möglicherweise nicht durch die Inan-
spruchnahme der Leistungen von UBIMET nachkommen.

§ 5
Aktualisierung, Übermittlung, Verfügbarkeit

1. Die Informationen im freien und im geschützten Bereich des Internet-
angebots werden laufend entsprechend der Wetterlage aktualisiert. 
Der Zeitpunkt der letzten Aktualisierung der Informationen ist im In-
ternetangebot bezeichnet.

2. Die Übermittlung von Unwetterwarnungen unter Verwendung von Te-
lekommunikationseinrichtungen erfolgt innerhalb eines angemesse-
nen Zeitraumes, nachdem die Informationen für das vom Kunden 
angegebene Warngebiet nach vorstehendem Absatz aktualisiert wur-
den.

3. Die Übermittlung gilt dann als durch UBIMET erbracht, wenn der je-
weilige Warnhinweis in einer für die jeweilige Übermittlungsart tech-
nisch geeigneten Form zum Zwecke der Übermittlung an den Betrei-
ber des jeweiligen Telekommunikations-, Mobilfunknetzes bzw. den 
Betreiber des E-Mail-Dienstes zur Übermittlung übergeben wurde.

4. In Entsprechung des Standes der Technik übernimmt UBIMET keine 
Gewähr  für  die  ununterbrochene  Verfügbarkeit  von  Daten  bzw. 
Informationen.  Eine Haftung von  UBIMET für  technisch bedingte 
Ausfälle,  Unterbrechungen,  fehlende  oder  fehlerhafte 
Datenübertragungen  oder  sonstige  Probleme  in  diesem 
Zusammenhang sowie deren Folgen ist ausgeschlossen, soweit sie 
nicht durch UBIMET vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt 
wurden.

5. Geplante Wartungsarbeiten werden von UBIMET in üblicherweise 
nutzungsarmen  Zeiträumen  vorgenommen  und  dem  Kunden  in 
geeigneter  Form,  zumindest  auf  elektronischem Weg,  mitgeteilt, 
sofern hierdurch die Verfügbarkeit der Leistungen beeinflusst werden 
sollte.

§ 6
Nutzungsrechte

1. UBIMET überträgt  dem Kunden das nicht  ausschließliche, zeitlich 
auf die Vertragslaufzeit, örtlich auf das Vertragsgebiet und sachlich 
auf den Vertragszweck beschränkte Recht zur Nutzung der erbrach-
ten Leistungen. Eine darüber hinausgehende Nutzung, insbesondere 
eine Übertragung der eingeräumten Nutzungsrechte an Dritte, eine 
Veränderung, Bearbeitung und/oder Veröffentlichung oder Weiterga-
be, ganz oder in Teilen, ist ohne schriftliche Zustimmung der UBI-
MET nicht gestattet. Davon abweichend ist eine Weitergabe der Da-
ten an Dritte und/oder eine Veröffentlichung der Daten ausnahms-
weise ohne schriftliche Zustimmung der UBIMET gestattet,  sofern 
und soweit der Kunde hiezu gesetzlich verpflichtet ist. Das Recht zur 
Archivierung von Daten über die Dauer von sechs Monaten ab dem 
Zeitpunkt  der  Lieferung hinaus  ist  ausgeschlossen,  es  sei  denn, 
dass der Kunde zur Archivierung gesetzlich verpflichtet wäre.

2. Verletzt der Kunde die ihm übertragenen Nutzungsrechte, steht UBI-
MET ein  Recht  zur  außerordentlichen,  gegebenenfalls  fristlosen 
Kündigung des Vertrages zu. Ferner ist UBIMET vereinbarungsge-
mäß berechtigt,  hinsichtlich jedes einzelnen Falls  der  Verletzung 
einen pauschalierten  Schadenersatzanspruch in  Höhe von bis zu 
EUR 10.000,-- (in Worten: zehntausend) geltend zu machen. Dem 
Kunden steht der Nachweis, unter Tragung der diesbezüglichen Be-
weislast, frei, dass durch die jeweilige Überschreitung der Nutzungs-

rechte überhaupt kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. 
UBIMET behält sich die gerichtliche oder außergerichtliche Geltend-
machung bei Vorliegen eines höheren Schadens, unabhängig von 
und gegebenenfalls neben der Geltendmachung des pauschalierten 
Schadenersatzanspruches, vor.

3. Bei  begründetem Verdacht  auf  eine Verletzung  der  dem Kunden 
übertragenen Nutzungsrechte durch Dritte verpflichtet sich der Kun-
de, UBIMET in angemessenem Umfang – insbesondere durch Ertei-
lung von Auskünften und/oder Überlassung entsprechender Unterla-
gen – bei der Aufklärung und Verfolgung des Verdachtsfalles zu un-
terstützen.

4. UBIMET behält sich auch bei Vorliegen von Urheberrechtsverletzun-
gen, insbesondere nach dem UWG i.d.j.g.F, die gerichtliche Geltend-
machung wie auch allfällige Anzeige an die sachlich und örtlich zu-
ständigen Strafverfolgungsbehörden vor.

§ 7
Mängelansprüche/Gewährleistung/Haftung

1. Für die Rechte des Kunden bei Mängeln gelten die gesetzlichen Vor-
schriften,  soweit  im  Nachfolgenden  nichts  anderes  bestimmt ist. 
Grundlage der Gewährleistung/Mängelhaftung ist vor allem die über 
die Beschaffenheit der Leistungen getroffene Vereinbarung. Als Ver-
einbarung über die Beschaffenheit der Leistungen gelten die dem 
Kunden überlassenen Produktbeschreibungen sowie die in diesen 
AGB enthaltenen Leistungsbeschreibungen, insbesondere §§ 3 und 
4.

2. Für den auftragsgegenständlichen Verkauf  und/oder die Lieferung 
von meteorologischen Mess- und Prognosedaten kommt § 377 UGB 
i.d.j.g.F. zur Anwendung. Die auftragsgegenständlichen Leistungen 
sind nach erfolgtem Verkauf/erfolgter Lieferung durch den Kunden 
zu untersuchen. Festgestellte bzw. leicht oder bei entsprechender 
Aufmerksamkeit feststellbare Mängel sind unverzüglich nach Leis-
tungserbringung gegenüber UBIMET schriftlich zu rügen. Die auf-
tragsbezogene Leistung gilt als ordnungsgemäß erbracht, wenn der 
Kunde nicht innerhalb von 8 Tagen nach Leistungserbringung allfälli-
ge Mängel schriftlich gerügt hat. Die Geltendmachung von Gewähr-
leistungs- oder Schadenersatzansprüchen, sowie das Recht auf Irr-
tumsanfechtung aufgrund von Mängeln sind diesfalls mangels frist-
gerechter schriftlicher Rüge ausgeschlossen.

3. Aus dem Titel der Gewährleistung hat der Kunde bei behebbaren 
Mängeln lediglich Anspruch auf  Verbesserung oder  Nachtrag  des 
Fehlenden, wenn die Mängel bei der Leistungserbringung von UBI-
MET zu vertreten sind.

4. Für alle gegen UBIMET gerichteten Ansprüche auf kausalen Scha-
denersatz wegen zu vertretener Pflichtverletzung, gleich aus wel-
chem inländischen oder ausländischen Rechtsgrund, haftet UBIMET 
nur für  Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die Haftung für  leichte 
Fahrlässigkeit ist vereinbarungsgemäß ausgeschlossen.

§ 8
Preise und Zahlungsbedingungen

1. UBIMET erbringt ihre Lieferungen und Leistungen gegen Entgelt, 
dessen Höhe dem Angebot zu entnehmen ist. Sofern nicht anders 
ausgewiesen, verstehen sich sämtliche Preise zuzüglich der gesetz-
lichen Umsatzsteuer.

2. UBIMET behält sich das Recht vor, ihre Preise angemessen zu än-
dern, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder 
Kostenerhöhungen eintreten.  Diese Preisänderungen werden dem 
Kunden nach Wirksamwerden auf  elektronischem Wege mitgeteilt 
bzw. wird der Kunde diesbezüglich unter Verweis auf die jeweilige In-
ternetadresse informiert.

3. Die vereinbarte Vergütung wird,  soweit  nicht  eine Vorleistung des 
Kunden vereinbart wurde, innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungs-
legung ohne Abzug zur Zahlung fällig.

4.Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, so ist UBIMET berech-
tigt, vorbehaltlich der separaten Geltendmachung eines darüber hin-
ausgehenden Verzugsschadens, Zinsen in Höhe von 12 % per anno 
des in Verzug befindlichen Betrages in Rechnung zu stellen. Der 
Kunde bzw. Leistungsbezieher verpflichtet sich für den Fall des Ver-
zuges die der UBIMET entstehenden Mahn- und Inkassospesen, so-
weit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig sind, 
zu ersetzen.
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5. Dem Kunden  stehen  Aufrechnungs- oder  Zurückbehaltungsrechte 
nur insoweit zu, als der jeweilige Gegenanspruch rechtskräftig fest-
gestellt oder von UBIMET schriftlich anerkannt wurde.

6. Der Kunde ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen nicht vollständiger 
Gesamtleistung, der Geltendmachung von Schadenersatz- oder Ge-
währleistungsansprüchen zurückzuhalten.

§ 9
Mitwirkungspflichten des Kunden

1. Zur Nutzung der vertragsgegenständlichen Leistungen ist es in der 
Regel erforderlich, dass der Kunde bestimmte technische Systeme, 
wie Endgeräte (z.B. Computer, Mobiltelefone), Softwareprogramme, 
Übertragungswege, Telekommunikations- und andere Dienstleistun-
gen Dritter einsetzt, durch die weitere Kosten, insbesondere Verbin-
dungsentgelte, entstehen können. UBIMET stellt derartige Endgerä-
te,  Softwareprogramme,  Übertragungswege,  Telekommunikations- 
und andere Dienstleistungen nicht zur Verfügung und übernimmt kei-
nerlei Haftung oder Garantie für solche Leistungen Dritter. Der Kun-
de ist verpflichtet, die zum Empfang der von UBIMET zu übermitteln-
den  Unwetterwarnungen  eingesetzte  Kommunikationsinfrastruktur 
(Mobiltelefon- und Telefax-Anschlüsse, E-Mail-Accounts) auf eigene 
Kosten zu betreiben und empfangsbereit zu halten.

§ 10
Sperrung des Informationszugangs

1. Der Kunde ist verpflichtet, die von UBIMET zur Verfügung gestellte 
Benutzerkennung und das Passwort für den Zugang zum geschütz-
ten Bereich des Internetangebotes unter „www.unwetterzentrale.at“ 
vertraulich zu behandeln,  insbesondere keinem Dritten zugänglich 
zu machen und/oder Dritten die - auch zufällige - Kenntnisnahme zu 
ermöglichen.

2. UBIMET ist berechtigt, den Zugang des Kunden zu den Informatio-
nen insgesamt vorübergehend oder dauerhaft zu sperren und/oder 
die Übermittlung der Informationen insgesamt vorübergehend oder 
dauerhaft einzustellen, wenn die berechtigte Annahme besteht, dass 
der  Kunde  gegen  diese  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  ver-
stößt. UBIMET informiert den Kunden über die Sperrung schriftlich, 
per E-Mail oder bei Zugriff auf die Informationen. Bestätigt sich die 
Annahme eines Verstoßes gegen die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen nicht, wird UBIMET den Zugang des Kunden wieder freige-
ben. Dem Kunden bleibt der Nachweis vorbehalten, dass ein solcher 
Verstoß nicht vorliegt.

§ 11
Vertragsdauer, Kündigung

1. Der Informationsvertrag kommt durch die Übersendung einer Auf-
tragsbestätigung oder Rechnung von UBIMET nach § 2 Abs. 3 zu-
stande und endet nach vereinbarter Laufzeit bzw. Kündigungsfrist.

2. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund 
bleibt hievon unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann 
vor, wenn 

a) eine Partei gegen wesentliche Bestimmungen dieser AGB 
verstößt,

b) über das Vermögen einer Partei ein Insolvenzverfahren er-
öffnet oder der Insolvenzantrag mangels Masse abgelehnt 
oder das gerichtliche Vergleichsverfahren eröffnet wird oder

c) eine Partei ihre Geschäftstätigkeit endgültig einstellt.
3. Sofern der Informationsvertrag von UBIMET aus einem vom Kunden 

zu vertretenden Grunde außerordentlich gekündigt wird, erfolgt keine 
anteilige Erstattung der bereits gezahlten Vergütung.

§ 12
Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Rechtswahl, Gerichts-

stand, Datenschutz
1. Es gilt das Recht der Republik Österreich unter Ausschluß des UN-

Kaufrechtes und allfälliger Verweisungsnormen des Österreichischen 
Internationalen Privatrechts-Gesetzes auf andere Rechtsordnungen.

2. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist der Sitz der UBI-
MET in Wien. Dies gilt nicht für das Mahnverfahren.

3. Forderungen gegen die UBIMET dürfen außer  mit  ausdrücklicher 
schriftlicher Zustimmung der UBIMET nicht abgetreten werden.

4. UBIMET verwendet die vom Kunden im Zuge der Auftragsabwick-
lung mitgeteilten Daten gemäß den Bestimmungen des österreichi-
schen Datenschutzgesetzes i.d.j.g.F.

5. Sollten einzelne Teile eines Vertrages oder dieser AGB nichtig, un-
wirksam oder anfechtbar sein oder werden, oder sollte der Vertrag 
unvollständig sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen davon un-
berührt und sind so auszulegen bzw. zu ergänzen, dass der beab-
sichtigte Zweck in rechtlich zulässiger Weise, nach dem Willen der 
Vertragsparteien, möglichst genau erreicht wird.

Stand: Mai 2009
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